
47'3 der Beilagen zu den stenographischeri Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Rechnungshofausschusses 

betreffend den Bericht des Rechnungshofes 
. über die Durchführung besonderer Akte der 
Gebarungsüberprüfung betreffend den Bud­

getvollzug 1975 (IH-56 der Beilagen) 

Auf Grund des Antrages 2/A der AJbgeordne­
ten Dr. B r 0 e s i g k e, G ra f und Genossen 
(II-5 der Beila.gen) wUl"de der Rechnungshof im 
Sinne des Art. 126 b Abs. 4 B-VG mit der Durch­
führung eines besonderen·Aktes der Gebarungs­
überprüfung beauftr~gt. Der' Prüfungsauftrag 
wurde in dem erwähnten Antrag wie folgt formu­
liert: "Wurden beim Budgetvollzug 1975 die ge­
setzlichen Bestimmungen' eingehalten, insbeson­
dere hinsichtlich über die Ansätze des Bundes­
voranschlages 1975 hinausgehender Investitions­
aufträge?" 

Als Ergebnis seiner diesbezüglichen Gebarungs­
überprüfung weist der Rechnungshof in dem vor­
liegenden, 93 Druckseiten umfassenden Bericht 
- abgesehen von Mängeln in der Einhaltung 
von Verr,echnungsvorschriften - insbesondere 
auf folgende Wahrnehmungen hin: 

Die Organisation der Haushaltsführung führe 
infolge zu weit gehender Dezentralisation der Ent­
scheidungs- und Ausführungsbefugnisse in ein­
zelnen Bereichen (insbesondere bei ·der Schul- und 
Hochschulyerwaltung) zu Unzukömmlichkeiten, 
z. B. zu nicht genehmigten betragsmäßigen über­
schreitungen und zu vorschriftswidrigen zeitlichen 
Verschiebungen von Ausgabenermächtigungen. 

Die Erstellung der Voranschläge und Dienst­
postenpläne nehme nicht immer auf die sachlich 
begründeten Erfordernisse Rücksicht (insbeson­
dere bei der 'Schulverwaltung und im Postbetrieb). 
Es entspreche nicht der Budgethoheit des Na­
tionalrates und d·en Gr·undsätzen der Budget­
wahr heit; wenn administrative Abstriche im Ver­
fahren vor der Budgetbewilligung unter der Zu­
sage späterer Genehmigung von Ausgabenüber­
schreitungen oder Zustimmung zur Aufnahme zu­
sätzlicher Vertragsbediensteter gemacht werden. 

Allgemeine Erspal'ungsabstriche bei der Ver an­
schlagung in f.esten Hundertsätzen führten viel­
fach dazu, daß nahezu zwangsl;~ufig die Voran­
schlagsvergleichsrechnungentsprechende über­
schreitungen nachweist (insbesondere bei Per­
sonalausgaben). 

Durch Dienstzuteilungen und Werkverträge 
werde die Festlegung der Anzahl der Dienstposten 
im Dienstpostenplan umgangen. 

Da die Ausgaben des Bundes nach Maßgabe 
ihrer Fälligkeit zu :bestreiten sind, sei es A'ufgabe 
der Haushaltsführung im Wege entsprechender • 
Liquiditätsvorsorgen (Kassen- und Kreditdis­
positionen) für eine kla.glose Ahwicklungder­
artiger FäHigkeiten zu sorgen. Es sei weder zu­
lässig noch wirtschaftlich, wenn es der Bund 
Rechtspersonen, die einen Anspruch auf gesetz­
liche oder vertragliche Leistungen haben, überläßt, 
sich ihr,erseits beim Kreditapparat zwisChenzu­
finanzieren (wie die Pensionsversicherungsanstal­
ten hinsichtlich der monatlich anzuweisenden Bun­
desheiträge). 

Von den im Kon,junktura'usgleich-Voranschlag 
vorgesehenen Beträgen auf Grund der beiden 
Freigabegesetze (BGBl. Nr. 293 und 382/1975) 
seien insgesamt 6,657 Milliarden Schilling ver­
fügbar gewesen. Hievon wurden 5,585 Milliarden 
Schilling oder 83,9 v. H. in Anspruch genommen 
und 1,072 Milliarden Schilling oder 16,1 v. H. 
erspart. In einer Anzahl von ,Fällen seien nicht 
neue Aufträge verg,eben und innerhalb des Jah­
res 1975 ausgeführt und bezahlt worden. Viel­
mehr seien mehrfach alte Schulden bezahlt wor­
den oder erfolgten Zahlungen für noch nicht er­
brachte Leistungen. Aufträge seien nicht immer 
der heimischen Wirtschaft zugute gekommen und 
hätten nicht in allen Fällen die Beschaffung von 
Anlagen (Investitionen) betroffen. 

Zusammenfa9Send empfiehlt ,der Rechnungshof, 
die Planungstechniken inder Haushaltsfühl'ung 
zu verfeinern. Für den konjunkturpolitischen Ein­
satz von Budgetmitteln erscheine es unerläßlich, 
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daß Inve,stitionsprogramme .im Sinne von "Schub­
ladenplänen" vorhanden sind, damit die Erteilung 
und Ausfü,hrung entspr,echender öffentlicher Auf­
tr~ge rasch 'Und wirksam erfolgen kann. Das 
"Zehnjahres-Investitionsprogramm des Bundes" 
reiche in seiner derzeitigen Form nicht aus. Die 
Haushaltsführung 'des B,undeshedürfe aber auch 
einer zeitgemäßen und einwandfreien rechtlichen 
Grundlage. Die Fortentwicklung sollte nicht allein 
dem jährlichen Bundesfinanzgesetz iiberlassen 
bleiben, ,das sicher zur laufenden Verbesserung 
des haushaltsrechtlichen Instrumentariums hei­
trage, (wie z. B.die im Bundesfinanzgesetz 1977 
vorgesehenen A'Usführungsbestimmungen zum 
Konjunkturausgldch -Voranschlag zeigten). Auf 
Grundlage der :bisher,i,gen Entwürfe aus den Jah­
ren 1968 und 1973 sollte die Neuordnung des 
Bundesha'Ushaltsrechtes einen Beitrag zu einer in­
neren Reform der staatlichen Verwaltung leisten. 

Der Rechnungshofa'us~chuß hat den gegenständ­
lichen Bericht zusammen mit dem Tätigkeits­
bericht des Rechnungshofes über das Verwaltungs­
jahr 1975 'samt Nachtrag (III-49 und Zu III-49 der 
Beilagen) in seiner zweitägigen Sitzung am 
16. urid 17. März 1977 in Verhandlung genom­
men. 

Hagspiel 

Berichterstatter 

An der Diskussion beteiligten sieh außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dkfm. G'O r­
ton, Dr. Tu 11, Dr. B r 0 C"S i g k e, S t e i n­
haue r, Dipl.-Ing. Dr. Lei t n e r, Dr. Fe u r­
s t ein, Dr. Ne iss e r, Dipl.-Vw. J 0 S sec k, 
H i e t,l, K 0 kai 1, P ich 1 e r, W ein b erg e r, 
H e ß 1, Vor alb e r ,g e r, Dr. Eduard Mo s e r, 
T r 0 11 und 'A 1 her e r sowie ,der Ausschuß­
ohmann. Vizekanzler Dr. An cl r os c h, die 
Bundesminister L ü t gen d'O rf, Dr. We i­
ß e n be r g, Dr. B rod a, Dr. Hertha F i rn­
berg, Dr.Ingrid Leo,doiter und Dr. Si­
n 0 w atz, die Staatssekretäre Sc h 0 her, 
Dr. V es eIs k y und Lau sec ke r sowie der 
Präsident ,des Rechnungshofes Dr. K a nd u t s c h 
nahmen zu ,den in der Debatte aufgeworfenen 
Fragen Stellung. Einstimmig wurde beschlossen, 
dem Nationalrat die Kenntnisnahme des vorlie­
genden Berichtes zu empfehlen. 

Als Ergebnis ,seiner Beratung ,stellt der Rech­
nungshofaussch.uß somit den An t r a,g, der Na­
tionalrat wolle den Bericht d.es Rechnungshofes 
über die Durchführung besonderer Akte der Ge­
barungsüberpl'Üfung betreffend den Budgetvoll­
zug 1975 (Ill-56 der Beilagen) zur Kenntnis 
nehmen. 

Wien, 1977 03 17 

DDr. König 

Obmann 
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